
Zeitschrift: Freidenker [1956-2007]

Herausgeber: Freidenker-Vereinigung der Schweiz

Band: 51 (1968)

Heft: 8

Rubrik: Schlaglichter

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 16.10.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Arbeit der Aufklärung an den mündig
gewordenen Menschen, die gelernt
haben selbständig zu denken, oder es
tun wollen. Nichts wird uns geschenkt,
alles muss erkämpft und erstritten werden.

Von der Einsicht der Sinn- und

Nutzlosigkeit aller religiösen Dogmen,
von der Gleichgültigkeit und der
Ablehnung des kirchlichen Betriebes ist
noch ein weiter Weg bis zum Beitritt
zu unserer Vereinigung. Vorläufig
flüchten sich die meisten Menschen
in die Indifferenz aus geistiger
Gleichgültigkeit oder Denkunvermögen.
Selbst wenn die Pfarrer irgend einmal
die Kirche und deren religiöse
Konsumbefriedigung nicht mehr zu erhalten

wünschen und vermögen, so wird
es die Masse Mensch sein, die es
verlangt, aus der noch lange nicht
überwundenen Urangst heraus. Die Zeit
arbeitet wohl für uns, deshalb wollen
wir auch weiterschaffen am Ausbau
unserer Vereinigung und der Befreiung

der Menschen von Aberglauben
jeglicher Art. Wir sind an kein Datum
gebunden, und an das Jahr 1983 schon

gar nicht. Qui vivra, verra!
Eugen Pasquin
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Woran glaubt der Papst?

Am 30. Juni hat in der Peterskirche in

Rom ein feierlicher Gottesdienst
anlässlich des fünfjährigen Regierungsjubiläums

von Papst Paul VI. stattgefunden,

mit dem zugleich das von der
katholischen Kirche durchgeführte
«Jahr des Glaubens», das an den
angeblichen Märtyrertod der sogenannten

Apostel Petrus und Paulus erinnern

sollte, abgeschlossen wurde.
Unterstützt von elf Kardinälen zelebrierte

der Papst die Messe, um dann eine
Predigt zu halten und schliesslich ein
Dokument zu verlesen, das sein
offizielles Glaubensbekenntnis darstellt.
Paul VI. nimmt mit diesem Credo Stellung

zu den Diskussionen unter den
katholischen Theologen, die seit dem
Konzil nicht mehr abgerissen sind und
zuweilen an die Grundlagen des
katholischen Glaubensgutes rührten.
Paul VI. hat hier für seine Entscheidung

die Form eines persönlichen
Bekenntnisses gewählt, das nun den ka-

tholischenTheologen künftig als
Richtschnur dienen soll. Und was glaubt
nun Paul VI.? Dieses Glaubensbe¬

kenntnis, das heute nur kurz gestreift
werden soll, weil es ein äusserst
umfangreiches Dokument darstellt, das
wohl später noch einmal genau analysiert

werden muss, nimmt das Credo
von Nikäa, also das Credo von der
«unsterblichen Nation der Heiligen
Kirche» wieder auf und bekennt sich
zu folgenden Grundsätzen des
katholischen Glaubens: göttliche Natur von
Jesus Christus, Jungfräulichkeit seiner
Mutter Maria, Erbsünde, Eucharistie
und Auferstehung. Paul VI., zweifellos
ein hochgebildeter Mann, bekennt also

vor aller Weltöffentlichkeit, dass er an
die Jungfräulichkeit Mariä glaube. Es

liegt uns nichts ferner, als etwa an der
Aufrichtigkeit seines Bekenntnisses zu
zweifeln. Wir wollen ihm keineswegs
unterstellen, dass er bekannt hat, was
er im Interesse der Kirche vielleicht
glaubte, bekennen zu müssen, ohne
dass es ihm damit innerlich ernst sei.
Wir halten ihn auch für so kenntnisreich,

dass er wohl weiss, Jungfrauen
können keine Kinder kriegen. Wir
wissen aber, dass sich mit dem
Begriff Jungfräulichkeit genau so viel
sprachliche Rabulistik treiben lässt
wie mit vielen anderen Begriffen und
dass auf dem Gebiet der Wortdrechslerei

und vielfältigsten Begriffsinterpretation

die katholischen Theologen
nicht zu schlagen sind. Wer etwas
glaubt, was mit dem gesunden
Menschenverstand unvereinbar ist und nur
durch die tollsten Interpretationskunststückchen

schmackhaft gemacht werden

kann, der beklage sich dann
allerdings auch nicht über dasschwindende
Ansehen, wie dies Paul bezüglich der
katholischen Priester getan habe, die
von der Welt nicht verstanden würden.

wg.

Sieg der Simultanschule in Bayern

Mit überwältigender Mehrheit hat die
bayerische Bevölkerung sich in einer
Volksabstimmung für die Einführung
der Simultanschule an Stelle der bisher

vorwiegenden Konfessionsschulen
entschieden. Ein mehrjähriger
kulturpolitischer Kampf ist damit zu Ende

gegangen. Ein von den Liberalen
Anfang 1967 eingebrachtes Volksbegehren,

das das gleiche Ziel hatte, fiel
zunächst durch und erreichte die
erforderliche Unterschriftenzahl nicht.
Ein zweites Volksbegehren, als sich
die liberale FDP und die bayerische
Sozialdemokratie für seine Lancierung
zusammengetan hatten, übersprang

aber die Hürde, ebenso ein Volksbegehren

mit stark abgeschwächtem
Text, das die Christlich-Soziale Union
ihrerseits gestartet hatte, um nicht von
den anderen Parteien überspielt zu
werden. Das Landesparlament musste
sich mit diesen Vorlagen befassen,
und die Parteien einigten sich jetzt
auf einen von der Regierung vorgelegten

Text, der in der Abstimmung
74,8% der Stimmen auf sich vereinigte.

Die CSU und die Kirchen hatten
nachgegeben, sie erkannten, dass sich
die Konfessionsschulen in unserer
Zeit nicht mehr aufrechterhalten
lassen. Lediglich die faschistische NPD,
diese Sammelpartei der Neonazis,
bekämpfte die Vorlage und setzt sich
mit ihrer parteipolitischen Spekulation
auf den Beifall der stursten Reaktionäre

für die Konfessionsschule ein.
Natürlich ist die Einigungsformel der

grossen Parteien eine keineswegs
ideale Kompromisslösung, besagt sie

doch, dass die «christliche
Gemeinschaftsschule» der vorherrschende
Schultyp sein soll und Konfessionsschulen

nur dort eingerichtet werden,
wo die Eltern dies ausdrücklich
verlangen. Bisher war es umgekehrt, die

Einrichtung einer Simultanschule
musste ausdrücklich von den Eltern

gefordert werden. Auch durfte an

einer katholischen Konfessionsschule
kein Nichtkatholik als Lehrer tätig
sein, selbst wenn er ein völlig
neutralisiertes Fachgebiet, Rechnen, Turnen
oder dergleichen unterrichtete. Be-

kenntnismässig getrennte Klassen sollen

an den Gemeinschaftsschulen nur
dann gebildet werden, wenn die
pädagogischen und schulorganisatorischen
Bedingungen das gestatten und die
Eltern zustimmen. Auch die Lehrerbildung

und die Schulbücher werden

künftig simultan sein. Das neue Gesetz
ist ein schwerer Schlag gegen das

bayerische Zwergschulunwesen und

schafft die Voraussetzung für eine
allmähliche Anhebung der Volksbildung
in dem hierin noch recht rückständigen

Bayern. wg.

Totentafel

Die Ortsgruppe Zürich hat drei Mitglieder
durch den Tod verloren. Gesinnungsfreund

Charles Ryf
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